
II~. lt!r'22 der Beilagen zu den srenographischen Protokollen des Nationalrates 
~-~~-- -- XIII. Gesetz~ebllngspe~iode - - .•. _-~ 

An:fr~age 

der Abgeordneten Dr.Broesigke s Dr.Schr:lidt und GenoSS8!l an den 

Herrn Bundeslm.nzl(~:;:' 

betreffend Novel1ierung des Z~ilischenzei tengesetzes. 

De:'" Schutzverband Geschädigter d.es Öffentlichen Dienstes (Scl';öD) 
hat clemlBundeskanzlere.rnt bereits vor geraumer Zeit eine Reihe 
konkreter Härtefälle zur Kenntnis gebracht, um damit d.ie tkvel

lierung§bedUrf.'tig}ceit des Zwischenzeitengesetzes auf~uzeigen. 

D1'8' VO~'DaA diE'~~r~ p~Jle ~~~o'~i-~ ""f "u-~r'l'c~ll'c'no ~~n~l-~una •• ""~'-"I::':::' .~."'::>v : . ."C'. <::;.tJ., . ..L~:!.,~ c .... ~. c.l.'Q._ t ,n •. ,-" '-'-'-" ·<;l.--,_.o des 

Bedav.erlicherVleise geh:t nunmehr auch die XIII. Gesetzgebur.gsperiode 

Zwischenzeitengesetzes . .. geKommen ware. 

Desl3en ungeachtet erscheint es notvlendig, immerhin in Erfe,hru:r:lJ; 

zu brIngen, ob das Bundeskanzleramt aufgrund der vom SchöD bekannt-

gegebenen Hfirtefälle zu einer Eevis5.on, seines - bisher leid.er , 
ablehnenden - Standm_mktes verfmlaßt i.\1erden kOr' .• nte . .. 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Hel-rn Bundeskanzler die 

A n fra g e: 

1 ) 7 1 h E .. h + .. 1.:;1" ~ • HO' -'- :f"~ 1 'V" t . ...uwe c. em ~rgeon1.s a" 0.1.8 .rrufung Jener arlJe a.!. e gei:Uilr , 

die im Zusammen.l.~ang ruft dem Z~tliSChenzei tengesetz von Ver-
tretern des SCHaD im März des Jahres dem Bundeskanzleramt 
zur Kenntnis gebracht 'wurden ? 

2.) Sind die bIsherigen BedenlH,m Ihres Rer;sorts gegen eine 

endlich at~sge·, 

räumt ? 
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